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L Betr.: Bearbeitungsstand Bebauungsplanverfahen I B 5a-V & I B 24b (ohne: 
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Sehr geehrter Herr Bertermann, 

auf Ihre Kleine Anfrage überreiche ich Ihnen die beiliegende Antwort des Bezirksamtes. 

Mit freundlichen Grüßen 

Davids 
Bezirksverordnetenvorsteher 
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Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung 
Bezirksstadtrat Ephrain~ Gothe 

BG~?.  - 
Bezirksamt Mie von Berlln, 13341 Rerlin (Postanschritt) 

E3ezirksvemrdnetenversamrnlung Mitte von Berlin 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
Herrn Bezirksverordneten Frank Bertermann 

über 
Vorsteher der Bezirksve~ordnetenvsrsammlung 

und 
und Bezirksburgermeistar L 

Spredueiten; 
Dienstag: 0 - 12 Uhr 
Dannerstag: 15 - 18 Uhr 

Geschaftszeichen Bearbeiterlin Telefon (030) 200943960 Datum - .08.2007 
Karin Rad* intern (9922) 43900 

(Bel A W t i  bitte angeben) ?G1 201 Telefax (03ö) 200943904 
E-Mail @bamW.verwalt-berlin.de 

Kleine Anfrage KA 0091/111 
Bearbeitungsstand Bebauungsplanverfaliren I E3 5a-V & I B 24b 
(ohne: I-B5a, ImB5b, I-85e, I-B5m, I-B5t, ImB5u) 

Sehr geehrter Herr Bezirksverordneter Bertemann, 

das Bezirksamt beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Wie ist der Bearbeitungsstand der einzelnen Bebauungspläine? 

Zul. Für die 16 Bebauungsplanverfahren I-B5c, 1-B5d, I-B5f, I-B5g. I-B5h, I-B5i, I-BSk, I- 
BSI, 1-B5n, I-850, 1-B5p, I-B5q, I-BSr, 1-B5s, I-B5v, 1-B24b wurde bisher die frühzeitige 
Öffentlichlceitsbeteiligung gern. 9 3 Abs.1 BauGB und die frühzeitige Behördenbeteili- 
gung gern. 5 4 Abs.1 BauGB durchgeführt. 

2. Ist die Weibrbearbeiiung der üebauungsplane finanziell und personell gesichert? 
2a. Wenn ja, weiche Ve~ahrensschritte wurden wann hierfür eingeleitet bzw. 

sollen wann eingeleitet werden? 
2b. Wenn nein, wamm nicht? 

Zu 2. Die Weiterbearbeitlrng der Bebauungspl3ne kann mit eigenem Personal des 
Stadtplanungsamtes gesichert werden, jedoch nur über einen längeren Bearbeitungs- 
Zeitraum in der Abarbeitung eines Planes nach dem anderen. 
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Um eine zügigere Weiterbearbeitung der Bebauungspläne zu sichern, wird für die 
noch erforderlichen Planungsleistungen der o.g, B-Planverfahren die Beauftragung 
fachlich besonders geeigneter Büros angestrebt. 

Dem Stadtpianungsamt stehen für eine Vergabe von Planungsleistungen 2.2. keine 
Mittel mehr in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung, 

Daher wird gegenwärtig geprüft, ob zusdtzlich St&dtebauf6rdeningsmittel durch die 
Senatsvewaltung für Stadtentwicklung dafür bereitgestellt werden kSnnen. 

Zu 2.a. Die frühzeitige Behördenbeteiligung gern,. 5 4 Abs. I BauGB für alle Bebauungspläne 
I-B5a bis -B5v / I-B24b fand irn Okt. / Nov. 2005 statt. Danach wurden die ersten 6 
besonders dringlichen B-Plane im Verfahren weitergeführt, die anderen 16 
Bebauungsplanverfahren mussten zunächst liegen bleiben. 

Ein konkreter Terminplan für die Weiteriührung dieser B-Plan-Verfahren kann derzeit 
nicht erstellt werden. Er hängt wesentlich davon ab, in welchem Umfang externe 
Planungsleistungen genutzt werden können. 

Es wird angestrebt, für alle Bebauungspläne so schnell wie möglich die Behördenbe- 
teiligung gern. $ 4  Abs. 2 BauGB durchzuführen. Unmittelbar daran wird sich die 
tiffentliche Auslegung gern. 8 3 Abs.2 BauGB anschließen. 

Zu 2.b. siehe Beantwortung zu 2. 

3, Wann ist beabsichtigt, die Bebauungsplane vom Bezlrksamt beschließen zu lassen 
bzw. der B W  zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen? 

Zu 3. Nach Durchfühtung der Behördenbeteiligung gern. 5 4 Abs. 2 BauGB und der 
öffentlichen Auslegung gern. 5 3 Abs, 2 BauGB werden die Bebauungsplane 
umgehend dem Bezirksamt und der BVV zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

~pfirairn Gothe 

Frank
Hervorheben
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Frank
Hervorheben


